
Ablaufskizze
zur Ermittlung von Maßnahmen

an Wasserkörpern und Wasserkörpergruppen

Zustand Wasserkörper 

guter Zustand                           kein guter Zustand

1. B
ew

ertung =
 12/04 

und fortlaufend

guter Zustand 
liegt vor, wenn 
Überwachungs-
ergebnisse gut 
sind oder 
Baseline-
Szenario zeigt, 
dass guter 
Zustand 2015 
erreicht wird

2. Folge= bis 
03/08

keine Maßnahme 
erforderlich (im 
Bewirtsch.Plan 
ansprechen) guter 
Zustand 2015

Maßnahme 
erforderlich

Entwicklung von Maßnahmen durch Gebiets-
kooperationen / NLWKN nach Wirksamkeit, 
Kosteneffizienz und Verhältnismäßigkeit

3. Priorisierung,
Entwurf = ab 04/08

Sofern keine ausreichenden finanziellen Mittel vorhanden sind, 
Prioritätenliste durch MU; Kriterien: Umweltziele 
größstmöglicher Erfolg, Finanzierung, Fristverlänger-
ungen, Ausnahmen; Auflistung aller Maßnahmen mit Priorität    
durch NLWKN (Entwurf Beitrag zum Maßnahmenprogramm 
einer FGE einschließlich Zusammenfassung der Maßnahmen), 
Kenntnisnahme durch Landesregierung

4. Anpassung = ab 
12/08

Öffentlichkeitsbetei-
ligung durch 
NLWKN

5. Vorschlag = 
bis 07/09

Gesamtvorschlag durch NLWKN zum Entwurf 
eines Maßnahmenprogrammbeitrags (konkret)

6. Kab.-Vorlage =
bis 10/09

Überprüfung durch MU und Erstellung einer Kab-Vorlage; 
Zusammenfassung als jeweiliger Beitrag zum Bewirtschaftungsplan 
einer FGE nachrichtlich mitteilen

Parallel SUP zum Entwurf 
Maßnahmenprogramm durch 
NLWKN

7. Entscheidung = 
11/09

Entscheidung durch Landesregierung für konkreten Beitrag zum 
Maßnahmenprogramm; Kenntnisnahme zum Bewirtschaftungsplan für die                 
jeweilige FGE

Zusammenfassung der 
konkreten Maßnahmen durch 
NLWKN für Bericht der FGG 
zum Bewirtschaftungsplan nach 
Brüssel

Erläuterungen 
hierzu siehe 
Anlage  TOP 4.2


